
Für Eltern, Kinder und Jugendliche

Hilfen bei psychischen und  
familiären Problemen





Erziehungs-, Familien- und 
Jugendberatungsstellen

In Deutschland gibt es über 1.000 Familienbe-
ratungsstellen. Eltern, Kinder und Jugendliche 
können sich direkt an sie wenden. Sie müssen 
dafür keinen Antrag stellen oder eine Überwei-
sung haben. Die Beratung kann anonym erfol-
gen. Die Beratung ist streng vertraulich und für 
die Eltern und Jugendlichen kostenlos. Kinder 
und Jugendliche können auch ohne Wissen der 
Eltern beraten werden. 

Eine Beratung kann bei allen Fragen zur Ent-
wicklung und Erziehung von Kindern und Ju-
gendlichen und bei familiären Konflikten, auch 
bei Trennung und Scheidung der Eltern, nütz-
lich sein. Sie hilft auch, wenn Kinder und Ju-
gendliche psychisch auffällig sind oder es ihnen 
schwerfällt, die Anforderungen der Schule zu 

erfüllen. Die Beratung erfolgt durch multidis-
ziplinäre Teams, die sich in der Regel aus Sozi-
alpädagog*innen und Psycholog*innen zusam-
mensetzen, die über beraterisch-therapeutische 
Zusatzqualifikationen verfügen. Auch Psycho-
logische Psychotherapeut*innen und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sind 
Teil der Teams. Sie haben eine Approbation und 
dürfen psychische Erkrankungen diagnostizie-
ren und behandeln. Diese Kompetenzen bringen 
sie in die Beratung ein, wenngleich die Behand-
lung von psychischen Erkrankungen an Bera-
tungsstellen nicht erfolgt.  

Die Adresse einer Beratungsstelle können Sie 
auf der Internetseite der »Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung« (Beratungsstellensuche 
nach Postleitzahl) finden. 

 A bke.de

Wen kann ich fragen? 
Adressen für Eltern von Kindern und Jugendlichen  
mit psychischen oder familiären Problemen 
Ein Überblick
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Jugendamt

Auch das Jugendamt in Ihrem Heimatort be-
rät Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien in 
Notlagen, zum Beispiel bei Konflikten wie Tren-
nung und Scheidung oder bei Fragen rund um 
die Erziehung des Kindes oder bei Verdacht auf 
Missbrauch und Gewalt. Das Jugendamt kann 
bei Bedarf auch weitergehende Hilfen organisie-
ren und finanzieren, wie zum Beispiel eine Fa-
milienhilfe oder in bestimmten Fällen auch eine 
Psychotherapie für Ihr Kind. Googeln Sie »All-
gemeiner Sozialer Dienst« oder »Jugendhilfe-
dienst« und »Jugendamt« und Ihre Postleitzahl. 

bke-Onlineberatung

Eltern und Jugendliche ab 14 Jahren können sich 
auch an die bke-Onlineberatung wenden, wenn 
sie anonym im Internet beraten werden möch-
ten. Ein Kontakt ist per E-Mail oder Chat mög-
lich. Die Berater*innen sind qualifizierte Fach-
kräfte von Erziehungsberatungsstellen, die eine 
ergänzende Fortbildung in Onlineberatung ab-
solviert haben. 

 A Für Eltern:   
bke-elternberatung.de 

 A Für Jugendliche ab 14 Jahren: 
bke-jugendberatung.de 

Beratungstelefon  
»Nummer gegen Kummer«

Eltern können sich auch beim Elterntelefon 
»Nummer gegen Kummer« beraten lassen. Dort 
helfen geschulte Berater*innen Eltern bei allen 
Fragen, Sorgen und Problemen mit ihrem Kind. 
Die Beratung ist ehrenamtlich, anonym und 
kostenlos. 

Kinder und Jugendliche können sich bei der 
»Nummer gegen Kummer« auch selbst Rat ho-
len oder sich mit anderen austauschen, wenn 
sie Sorgen oder Probleme haben. Dies ist telefo-
nisch oder online möglich. Bei Bedarf wird wei-
tere Hilfe vermittelt.

 A nummergegenkummer.de

 D 0800 111 0 550

Frühe Hilfen

Frühe Hilfen sind Angebote für werdende El-
tern und Familien mit Kindern bis drei Jahre. 
Frühe Hilfen richten sich an Eltern, die unter 
anderem mit ihrem kleinen Kind stark belastet 
sind und sich Unterstützung wünschen. Auf der 
Internetseite des Nationalen Zentrums Frühe 
Hilfen können Sie Angebote in Ihrer Nähe su-
chen: 

 A elternsein.info/fruehe-hilfen/ 
suche-fruehe-hilfen

4

https://bke-elternberatung.de
https://bke-jugendberatung.de
https://www.nummergegenkummer.de
https://www.elternsein.info/fruehe-hilfen/suche-fruehe-hilfen


Schulpsycholog*innen

Schulpsycholog*innen beraten Lehrer*innen 
sowie in einigen Kommunen auch direkt Schü-
ler*innen und Eltern. Sie helfen, wenn eine 
Schüler*in psychisch auffällig ist oder im Rech-
nen, Schreiben oder Lesen nicht mitkommt. Sie 
unterstützen Lehrer*innen dabei, die schuli-
sche Entwicklung ihrer Schüler*innen so gut 
wie möglich zu gestalten, bei Konflikten zwi-
schen Schüler*innen zu vermitteln und Mob-
bing und Gewalt in der Schule zu vermeiden. 
Schulpsycholog*innen sind nur sehr selten an 
einer einzelnen Schule tätig, meist haben sie ei-
gene Beratungsstellen. Manchmal ist auch nur 
eine Person für eine ganze Region zuständig. El-
tern können sich bei der Klassenlehrer*in oder 
der Schulleiter*in erkundigen, wie sie Kontakt 
zu einer Schulpsycholog*in aufnehmen können. 
Schulpsychologische Beratungsstellen können, 
wenn sie nicht über die Schule bekannt sind, 
im Internet unter der Postleitzahl/dem Ort und 
dem Stichwort »Schulpsychologie« gesucht 
werden.

Schulsozialarbeiter*innen

Schulsozialarbeiter*innen sind Ansprechpart-
ner*innen für Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Eltern. Sie helfen Schüler*innen, die Lern-
schwierigkeiten haben, und setzen sich dafür 
ein, dass alle Kinder und Jugendlichen in der 
Schule gute Lernbedingungen haben. Darü-

ber hinaus beraten sie Lehrer*innen und Eltern 
auch in Erziehungsfragen. Sie schützen Kinder 
und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl, in-
dem sie Unterstützung bei der Bewältigung all-
täglicher Lebensprobleme und Risiken anbie-
ten und notwendige Hilfen, zum Beispiel aus 
dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, ver-
mitteln. Schulsozialarbeiter*innen unterstüt-
zen Lehrer*innen auch dabei, Klassenkonflikte 
zu lösen, vermitteln bei Konflikten unter Schü-
ler*innen und organisieren Projekte zur Gewalt-
prävention.

Kinder- und Jugendnotdienst

Kinder- und Jugendnotdienste sind zentrale An-
laufstellen für Kinder und Jugendliche in Not-
fällen. Sie bieten Tag und Nacht Unterstützung 
und auch eine Unterkunft für Kinder und vie-
lerorts auch für ihre Familien, wenn sie sofort 
die Wohnung verlassen müssen, weil dort zum 
Beispiel Misshandlung und Gewalt drohen. Sie 
beraten aber auch in Krisen, wenn Streite in der 
Familie häufig eskalieren oder wenn Eltern zum 
Beispiel plötzlich ins Krankenhaus müssen und 
niemand auf das Kind aufpassen kann. Sie sind 
kommunale Hilfen, die es in den meisten Ge-
meinden gibt. Sie sind im Internet unter der 
Postleitzahl/dem Ort und dem Stichwort »Kin-
der- und Jugendnotdienst«, »Kinderschutzstel-
le«, »Jugendschutzstelle« oder »Kinderschutz-
haus« zu finden.
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Selbsthilfegruppen für Eltern

Für manche Eltern kann es auch hilfreich sein, 
sich mit anderen auszutauschen, die in der glei-
chen Situation sind. Dafür sind Selbsthilfegrup-
pen für Eltern da. In der Datenbank der NAKOS-
Selbsthilfegruppen können Sie nach »Psychisch 
kranke Kinder« oder »Angehörige psychisch 
Kranker« und Ihrem »Wohnort« suchen. Falls 
Sie in der Datenbank keine geeignete Selbst-
hilfegruppe finden, können Sie sich bei NAKOS 
auch telefonisch informieren: 

 A nakos.de

 D 030 31 01 89 60

Psychotherapeut*innen

Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen sind Spezialist*innen für die Dia-
gnostik und Behandlung von psychischen Pro-
blemen bei Kindern und Jugendlichen, die nicht 
älter als 20 Jahre alt sind, das heißt bis zum 21. 
Geburtstag, und deren Familien. Eltern und 
Kinder können eine Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut*in auch ohne Überweisung 
von einer Ärzt*in aufsuchen. Informationen 
zum Ablauf einer Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen finden Sie hier: 

 A elternratgeber-psychotherapie.de

Psychologische Psychotherapeut*innen 
behandeln vor allem Erwachsene. Sie können 
jedoch mit einer speziellen Zusatzausbildung 
auch Kinder und Jugendliche behandeln.

Psychotherapeut*in ist eine geschützte Be-
rufsbezeichnung. Als Psychotherapeut*in darf 
sich nur bezeichnen, wer eine staatlich geregel-
te Ausbildung und Prüfung absolviert hat und 
psychische Krankheiten mit wissenschaftlich 
anerkannten psychotherapeutischen Verfah-
ren behandelt. Psychotherapeut*innen arbeiten 
auch in Teams von Beratungsstellen mit. 

Diplom-Psycholog*innen und Psycholog*in-
nen mit Masterabschluss haben ein Studium ab-
geschlossen. Sie verfügen aber nicht über eine 
Approbation und dürfen keine psychische Er-
krankungen behandeln. Psycholog*innen, die 
in Erziehungsberatungsstellen tätig sind, haben 
zusätzliche Fortbildungen absolviert und bera-
ten Eltern und ihre Kinder bei psychischen Be-
lastungen.

Ärztliche Psychotherapeut*innen sind zum 
Beispiel Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psy-
chotherapie sowie Fachärzt*innen für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie (siehe 
Kinder- und Jugendpsychiater*innen). 

Heilpraktiker*innen dürfen sich nicht als 
»Psychotherapeut*innen« bezeichnen. Sie nen-
nen sich deshalb oft »Heilpraktiker*in für Psy-
chotherapie« oder firmieren als »Heilpraxis für 
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Psychotherapie«. Bei Heilpraktiker*innen für 
Psychotherapie ist nicht sichergestellt, dass sie 
ausreichend qualifiziert sind, um psychische 
Krankheiten mit wissenschaftlich anerkann-
ten Verfahren zu behandeln. In der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist die psychotherapeu-
tische Behandlung durch Heilpraktiker*innen 
keine »Kassenleistung«.

Kinder- und 
Jugendpsychiater*innen 

Psychische Störungen werden auch von Fach-
ärzt*innen behandelt. Dies sind vor allem 
»Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psycho-
therapie« oder »Fachärzt*innen für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie, Psycho-
somatik«. Spezialist*innen für die Diagnostik 
und Behandlung von psychischen Problemen 
bei Kindern und Jugendlichen sind »Kinder- 
und Jugendpsychiater*innen«. Sie haben Medi-
zin studiert und danach eine Weiterbildung für 
die Behandlung psychischer Krankheiten abge-
schlossen. Sie können Medikamente verordnen 
und Psychotherapien durchführen. Viele der 
Kinder- und Jugendpsychiater*innen arbeiten 
in »sozialpsychiatrischen Praxen«. Sie bieten 
neben den Gesprächen mit den Ärzt*innen vor 
allem auch sozialpädagogische, heilpädagogi-
sche und psychologische Leistungen an.

Kinder- und Jugendärzt*innen 
sowie Hausärzt*innen

Eltern gehen bei psychischen Beschwerden ih-
res Kindes meist zu ihrer Kinderärzt*in, im Ju-
gendalter auch zur Hausärzt*in. Sie kennen die 
Kinder- oder Hausärzt*in bereits länger und 
sind deshalb mit ihr vertraut. Sie untersuchen, 
ob eine organische Ursache vorliegt oder ob die 
Beschwerden auf eine psychische Erkrankung 
zurückzuführen sind. Sind die Beschwerden 
psychisch begründet und reichen die Gesprä-
che mit der Kinderärzt*in nicht aus, erhalten 
Eltern eine Überweisung zu einer Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*in oder auch den 
Hinweis auf eine Beratungsstelle. 

Ambulanzen

Es gibt auch Ambulanzen für die Behandlung 
psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. 
Dies können psychotherapeutische Ambulan-
zen an Universitäten (»Hochschulambulanzen«) 
oder an Ausbildungsinstituten für Psychothera-
peut*innen (»Ausbildungsambulanzen«) sowie 
Ambulanzen an Krankenhäusern (»psychiatri-
sche Institutsambulanzen«) sein. Auch die-
se Ambulanzen können Sie direkt anrufen und 
einen Termin vereinbaren. Sie brauchen keine 
Überweisung.
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Behandlung in einem 
Krankenhaus

Manchmal kann auch eine Behandlung in einem 
Krankenhaus ratsam sein, etwa wenn ein Kind 
oder Jugendlicher besonders schwer psychisch 
erkrankt ist und mit einer ambulanten Therapie 
keine ausreichende Verbesserung erreicht wer-
den konnte. Ihr Vorteil besteht vor allem darin, 
dass das Kind intensiver behandelt und engma-
schig betreut wird sowie bei akuten Krisen sehr 
schnell Hilfe bekommt. Ob eine Behandlung im 
Krankenhaus notwendig ist, sollten Eltern zu-
nächst mit einer Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut*in oder einer Kinder- und Jugend-
psychiater*in besprechen. Diese können auch 
bei der Auswahl der Klinik beraten und in die 
Klinik überweisen.

Eine Zwischenlösung können Tageskliniken 
sein, die an vielen kinder- und jugendpsychi-
atrischen Krankenhäusern angegliedert sind. 
Das Kind bleibt dabei in der vertrauten heimi-
schen Umgebung und kommt nur an Wochen-
tagen von morgens bis nachmittags in die Kli-
nik. Auf diese Weise können die Kinder und 
Jugendlichen sich sofort im Alltag ausprobie-
ren und einüben, was sie in der Klinik gelernt 
haben. Manchmal bietet sich eine tagesklini-
sche Behandlung auch an, um einen sanften 
Übergang von der stationären zur ambulanten 
Therapie zu ermöglichen. Tageskliniken haben 
auch eine »Klinikschule«, zu der die Patient*in-
nen während der Behandlungszeit gehen.

Damit Ihr Kind in einem Krankenhaus behan-
delt werden kann, benötigen Sie in der Regel 
eine Einweisung durch eine Psychotherapeut*in 
oder eine Ärzt*in. Sie können sich in Notfällen 
aber auch direkt an die Notaufnahme eines 
Krankenhauses wenden und dort erklären, wa-
rum Sie eine stationäre Behandlung wünschen. 
Für die Behandlung von psychischen Erkran-
kungen bei Kindern und Jugendlichen sind in 
aller Regel Kliniken und Abteilungen für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie 
und -psychosomatik zuständig. Für Jugendli-
che und junge Erwachsene gibt es teilweise auch 
spezielle Abteilungen (»Transitionsstationen«). 

Medizinische Rehabilitation

Manchmal kann es sinnvoll sein, dass ein Kind 
eine medizinische Rehabilitation erhält. Eine 
Reha kann für Kinder und Jugendliche, zum Bei-
spiel mit psychischen Erkrankungen wie ADHS, 
Ängsten oder Depression, beantragt werden, 
aber auch bei körperlichen Erkrankungen wie 
Asthma, Neurodermitis oder starkem Überge-
wicht, bei denen psychische Faktoren eine große 
Rolle spielen. Erste Ansprechpartner*innen für 
eine Reha sind Kinderärzt*innen, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen und Kin-
der- und Jugendpsychiater*innen. Weitere In-
formationen finden Sie unter: 

 A kinder-und-jugendreha-im-netz.de
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Sozialpädiatrische Zentren

Es gibt besonders für Kinder und Jugendliche 
mit schweren chronischen Erkrankungen oder 
mit körperlichen, geistigen oder Mehrfachbe-
hinderungen, die auch unter psychischen Be-
schwerden leiden, spezialisierte »Sozialpädi-
atrische Zentren«. Dort erhalten Sie Hilfe bei 
medizinischen, psychischen und sozialen Pro-
blemen. Auf der folgenden Seite können Sie nach 
sozialpädiatrischen Zentren in Ihrer Nähe su-
chen: 

 A dgspj.de/institution/
sozialpaediatrische-zentren
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